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Nr. 14. — 4^11. Jahrgang. 15. Juli 1900.

Dcrs Mote ávoiìJ
Abonnement-

Für die Schweiz! jährlich 3 Fr,, halb-
jährlich 1 Fr. 75.

Für das Ausland: jährlich 4 Fr,, halb-
jährlich 2 Fr. —

Preis der einzelnen Nummer 20 Cts.

Insertionspreis!
(per einspaltige Petitzeile):

Für die Schweiz 30 Ct.
Für das Ausland 40 „

Aektamen:
1 Fr, — per Redaktionszcile,

b- -rl

Offizielles Organ nnd Eigentum
des schiveiz. Ckàlverà vom Roten Kreuz, des schiveiz. Militärsonitiitsvereins

und des schweizerischen Samnritcrbnndes.

Korrespondenzblatt für Krankenvcreine und Krnnkenmobilirnmagazink.
-lr-sZHW Wrfrhàlt anr 1. und 12. joden Mo»ruts.

Redaktion: Schweizerisches Centralsckrctariat fiir freiwilligen Sanitätsdienst (vr. W. Sahli), Bern.
Alle die Administration betreffenden Mitteilungen, Abonnemente, Reklamationen w, sind bis auf weiteres

Zll richten an Hrn, Louis Cramer, Plattenstraße 28, Zürich V.

Annonce» nehmen entgegen die Administration in Zürich und die Buchdruekerei Schüler à Cie, in Biel,

Ultimi!* DvlUeaoo à I-I. Oroix-Rr)u»s. — Belehrungen über Lungenschwindsucht. — Briefe aus Transvaal. — Rotes Kreuz
^ngnn, im Auslande, — Schweiz, Centralvercin vom Roten Kreuz! Protokolle der Direktionssitzung und der Delegierten»
Versammlung in Lausanne. Gründung einer emmenthalischen Sektion. — Inserate.
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Wir sind überzeugt, unsere Leser zu erfreuen durch die Wiedergabe der vorstehenden, warm
empfundenen Verse, die als Bcgleitworle eines prächtigen roten Kreuzes ans Alpenrosen am
Bankett der Delegicrtenversammlung in Lausanne verlesen wurden.

Belehrungen über die ersten Anzeichen beginnender Lungenschwindsucht

und Mahnungen zu deren Beachtung.

Die Lungenschwindsucht ist eine der am meisten verbreitern Krankheiten. Eine außer-
ordentlich große Zahl von Menschen fällt ihr alljährlich zum Opfer, Da die Krankheit,
vorausgesetzt, daß rechtzeitig dagegen ciugeschrilten wird, in der Regel heilbar ist, so würden
solcher Opfer viel weniger sein, wenn die Erkrankten ihr Leiden schon im ersten Anfange
erkennen und alsdann die zum Zwecke der Heilung erforderlichen Maßnahmen ergreisen
würden. Um dies zu ermöglichen, dazu sollen folgende Belehrungen dienen:

I,
Im allgemeinen kündigt sich beginnende Lungenschwindsucht durch Husten an. Zwar

hat keineswegs jeder Mensch, der hustet, Lungenschwindsucht; Husten ist vielmehr eine Bc-
gleitcrscheinung jeder Erkältungskrankheit, sowie mancher anderer Krankheiten der Lungen und
der übrigen Atmungswerkzeuge. Es braucht deshalb noch nicht jeder, der einmal vom Husten
befallen wird, in Sorge zu geraten, daß er mit Lungenschwindsucht behaftet sei.

Wer aber bei jeder Gelegenheit zu Husten neigt, und zwar zu Husten, der trotz ange-
wandter Vorsicht wochenlang anhält, oder wer dauernd den Reiz zu trockenem Hüsteln oder
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